
64 llonrad Schünemann,

durch das Wagen und Reiter hinaus und herein konnten?) lvie 
man auch versuchen mag, die Deutung dieser Stelle mit dem 
verlaus des Dannewerks in Einklang zu bringen, soviel ist klar, 
es handelt sich um einen Plan von zugleich militärischem und 
handelspolitischem Charakter, denn die Ronzentrierung des 
Durchgangsverkehrs auf ein einziges Tor mußte Göttriks Han­
delsplatz Schleswig zugute kommen.

Es ist bezeichnend, daß die großen Landsperren dieser Art an 
den Grenzen des Krankenreiches nicht von den Kranken, sondern 
von ihren Nachbarn angelegt worden sind. Soviel das Kranken­
reich auch in militärtechnischer Hinsicht vom Römerreich über­
nahm: Im Grenzverteidigungsystem finden wir einen erheb­
lichen Unterschied. Auch die Franken hatten eine feste Grenz­
schutzorganisation. So hören wir von ständigem Wach- und Er­
kundungsdienst der gotischen Reichskolonisten an der Pyrenäen­
grenze?) Die Grenze ist auch nach Möglichkeit linear festgelegt 
und in der Landschaft markiert worden. Aber wir dürfen weder 
beim Limes Saxoniae in Ostholstein noch beim Limes Sora­
bicus noch etwa bei der thüringisch-sächsischen Landwehrgrenze 
von 785°) an einen römischen Limes, eine Mlitärgrenze im 
eigentlichen Sinn denken. Es fehlt die zusammenhängende Be­
festigungslinie, die Landschaft von Landschaft trennt. Der Franke 
nahm die politische Herrschaft auch über das Vorland jenseits 
der engeren Grenze in Anspruch und konnte darum keine Ab­
schnürung gebrauchen, wo es auf eine enge Verbindung ankam. 
Man griff darum lieber zu einzelnen großen Burganlagen zur 
Beherrschung der Gegend, als Fixpunkte für die hier dauernd 
stationierten militärischen Kräfte. - Das Reich der Deutschen 
hat diese fränkische Methode beibehalten. Auch hier wollte man 
Herrschaft über das Vorland und beschränkte sich auf den Bau 
von Burgen. Die eigentlichen Sperranlagen an den deutschen
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